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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Mit der Verabschiedung der Verordnung über das Proximity-Tracing-System gab der
Bundesrat am 24. Juni 2020 den offiziellen Startschuss für die Inbetriebnahme der
SwissCovid-App. Der öffentliche Sicherheitstest habe bislang keine kritischen oder
systemrelevanten Probleme offengelegt, das NCSC nehme aber weiterhin Meldungen
entgegen, um den Datenschutz und die Sicherheit der App fortwährend zu
gewährleisten, erklärte die Regierung in der entsprechenden Medienmitteilung. Sie gab
darin auch eine allgemeine Empfehlung zur Nutzung der App ab und betonte abermals,
dass sowohl die Nutzung der App an sich als auch die Eingabe des sogenannten
Covidcodes nach Erhalt eines positiven Testergebnisses freiwillig seien. Gleichzeitig
stellte der Bundesrat klar, dass Personen, welche sich aufgrund einer Kontaktmeldung
durch die SwissCovid-App freiwillig, d.h. ohne Anordnung einer Behörde oder eines
Arztes bzw. einer Ärztin, in Quarantäne begäben, keinen Anspruch auf Erwerbsersatz
hätten. Im erläuternden Bericht zur Verordnung begründete er diesen Entscheid damit,
dass einer von der App gewarnten Person empfohlen werde, den zuständigen
kantonalen Dienst zu kontaktieren, der dann auf Basis eines Gesprächs über die
Anordnung einer Quarantäne entscheide. Die blosse App-Benachrichtigung solle
dagegen zu keinem Anspruch auf Entschädigung führen. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.06.2020
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

In drei Sitzungen Mitte Mai 2020 beschlossen die GPK der beiden Räte eine Inspektion
zur Aufarbeitung der Bewältigung der Covid-19-Pandemie durch die Bundesbehörden
durchzuführen. Der Beschluss, in den kommenden Untersuchungen diesbezüglich
einen Schwerpunkt zu setzen, sei einstimmig gefallen – so die Medienmitteilung. Ziel
der Untersuchung sei es, die «demokratische Verantwortlichkeit von Bundesrat und
Bundesverwaltung zu stärken und Lehren für die Bewältigung künftiger Krisen zu
ziehen». Um möglichst viele Teilbereiche in die Inspektion einbeziehen und möglichst
früh beginnen zu können, seien alle Subkommissionen eingeschaltet worden. So sei
auch Flexibilität bei neu auftretenden Problemen und Entwicklungen gewährleistet. 
Im Sonntagsblick wurden diverse Fragen gestellt, die der Bericht aus Sicht der Zeitung
anzugehen habe: Ist der Ausnahmezustand verfassungskonform und verhältnismässig?
Weshalb waren die Pandemiepläne, welche genau für solche Fälle erstellt worden
waren, nicht umsetzbar? «Wieso das Wirrwarr um die Masken?» Die Zeitung vermutete,
dass sich auch die GPDel einschalten und die verschiedenen Beschlüsse der Regierung
unter die Lupe nehmen werde. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.05.2020
MARC BÜHLMANN

Nachdem die FinDel dem Bundesrat empfohlen hatte, nicht auf die Forderung von alt-
Bundesrat Christoph Blocher nach Rückzahlung seines Ruhegehalts einzugehen,
entschied sich die Regierung vorerst, von Blocher selber eine schriftliche Erklärung für
seine Beweggründe zu verlangen. Man gebe ihm «rechtliches Gehör», berichtete der
Ex-Justizminister in der Sonntags-Zeitung. Er habe nach seiner Nichtwiederwahl auf die
Auszahlung der Rente, nicht aber auf seinen Rentenanspruch verzichtet, präzisierte er.
Es sei ihm damals von der Bundeskanzlei zugesichert worden, dass ein nachträglicher
Bezug möglich sei, betonte Blocher gemäss NZZ.  

In der Zwischenzeit wurde diese Frage gar in Umfragen behandelt. Im Rahmen der
Tamedia-Umfrage im Vorfeld der eidgenössischen Abstimmungen vom November 2020
(Konzernverantwortungsinitiative und Verbot der Kriegsmaterialfinanzierung) konnten
sich die Befragten auch zum Rentenbezug äussern. 74 Prozent der Befragten verneinten
den Anspruch des Milliardärs auf ein Ruhegehalt. Selbst die SVP-Anhängerschaft habe
sich mehrheitlich gegen den Erhalt der Rente ausgesprochen, wusste die Sonntags-
Zeitung zu berichten. 

Ende Oktober entschied sich der Bundesrat, Christoph Blocher ein Ruhegehalt für die

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 28.10.2020
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.22 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



letzten fünf Jahre auszubezahlen. Da das geltende Recht nicht klar sei, habe die
Regierung im Juli die Regelung zuerst grosszügig ausgelegt und die FinDel um eine
Beurteilung gebeten. Nachdem diese empfohlen habe, ganz auf eine rückwirkende
Auszahlung zu verzichten, sei der Bundesrat auf diese ursprüngliche Idee
zurückgekommen. Er teile die Ansicht der FinDel, dass eine nachträgliche Begleichung
nicht dem Zweck der Ruhestandsregelungen entspreche, sei aber, gestützt auf zwei
Rechtsgutachten, der Meinung, dass dennoch ein rechtlicher Anspruch bestehe, der
freilich einer Verjährungsfrist von fünf Jahren unterstehe. Bis eine definitive Regelung
bestehe, würden deshalb entsprechende Anträge gutgeheissen, man unterstütze
jedoch die Ausarbeitung einer Rechtsgrundlage, mit der dies zukünftig nicht mehr
möglich sei.
Für Christoph Blocher bedeutete dieser Entscheid, dass er von den geforderten CHF
2.7 Mio. noch CHF 1.125 Mio. erhalten würde. In der Presse wurde der Entscheid des
Bundesrats mit Unverständnis aufgenommen: «Eine Million für Blocher, nichts für
Gewerbler», betitelte der Blick den gleichentags gefällten Entscheid des Bundesrats,
wegen Covid-19 Discos und Clubs zu schliessen. Dass ein 80-jähriger Multimilliardär
Millionen verlange, während Krankenpflegerinnen für wenig Geld Übermenschliches
leisteten, sei ein Affront, kommentierte das Boulevardblatt. 3

Statt der verlangten CHF 2.77 Mio. sprach die Regierung dem ehemaligen Justizminister
Christoph Blocher CHF 1.1 Mio. des bisher nicht eingeforderten Ruhegehalts zu.
Basierend auf einer Empfehlung der FinDel wurde die nachträgliche Rückzahlung auf
fünf Jahre beschränkt und eine Verjährung früherer Forderungen geltend gemacht.
Hatte Christoph Blocher zuerst noch mit juristischen Schritten gedroht, begnügte er
sich schliesslich mit den CHF 1.1 Mio. Es sei ihm grundsätzlich darum gegangen, eine
Diskussion um dieses Ruhegehalt auszulösen, erklärte er gegenüber dem Blick. 
Dies schien auch deshalb gelungen zu sein, weil Mike Egger (svp, SG) in der Folge einen
Vorstoss einreichte, mit dem die Ruhegehälter abgeschafft werden sollten (Mo.
20.4698) – dagegen hatte sich der Bundesrat freilich schon im Rahmen eines früheren
Postulatsberichts ausgesprochen. Ehemalige Magistratinnen und Magistraten erhalten –
wenn sie nicht mehr arbeitstätig sind – pro Jahr einen halben Bundesratslohn, also
rund CHF 225'000. Pro Jahr werden total rund CHF 15 Mio. an rund hundert ehemalige
Magistratspersonen oder ihre Hinterbliebenen ausbezahlt. Darunter finden sich rund
drei Viertel ehemalige Bundesrichterinnen und -richter und ein Viertel ehemalige
Mitglieder des Bundesrats bzw. ehemalige Bundeskanzlerinnen oder Bundeskanzler.
Bezüglich rückwirkender Forderungen empfahl die eidgenössische Finanzkontrolle in
der Folge der Bundeskanzlei, künftig solche Ansprüche möglichst ganz auszuschliessen
oder höchstens «zeitlich eng zu beschränken». 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.03.2021
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Weil der Bundesrat dem Parlament die dringlichen Notkredite zur nachträglichen
Genehmigung unterbreiten wollte, beraumte die Regierung im Frühling 2020 eine
ausserordentliche Session zur «Bewältigung der Corona-Krise» ein. Am 25. März
beantragte dann auch die dafür nötige Mehrheit des Ständerats eine ausserordentliche
Session, damit nicht nur alleine über die Notkredite, sondern auch über weitere Fragen
beraten werden konnte. Die Einberufung der ausserordentlichen Session behagte laut
Presse nicht allen Parlamentarierinnen und Parlamentariern – vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Entscheidung kritisiert, da ja bis zum 19. April eigentlich ein
Versammlungsverbot gelte. Der Bundesrat war allerdings der Meinung, dass eine Session
unter Einhaltung der Hygienemassnahmen möglich sein müsse. Da die Frühjahrssession
am 15. März 2020 vor allem auch deshalb abgebrochen worden war, weil Social
Distancing im Parlamentsgebäude und den Ratssälen praktisch nicht möglich ist,
musste für die Durchführung der ausserordentlichen Session und – wie bald einmal klar
wurde – auch für diejenige der ordentlichen Sommersession geeignetere Räume
gefunden werden. 

Hauptanforderung an die alternativen Räumlichkeiten war vor allem eine genügende
Grösse. Das von einigen Seiten geforderte digitale Parlament war zwar nicht undenkbar,
das Parlamentsgesetz sieht aber eine physische Präsenz vor. Eine Änderung dieser
Regel wäre zwar grundsätzlich möglich, bräuchte aber zuvor einen Beschluss nach
altem Reglement. Reglementarisch festgelegt ist auch, dass eine Parlamentssitzung in
Bern stattfinden muss, wobei bei der Suche nach grösseren Räumlichkeiten vorerst
nicht ganz klar war, ob mit Bern die Stadt inklusive Agglomeration oder sogar der

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.05.2020
MARC BÜHLMANN
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gesamte Kanton gemeint sei. Der Vorschlag von Damian Müller (fdp, LU), die Session
extra muros in Luzern abzuhalten, hätte also ebenfalls einen vorgängigen Ratsbeschluss
benötigt. Rasch kam dann als naheliegende Option die BernExpo ins Spiel, da die
Messehallen im Osten der Stadt Bern aufgrund der Absagen aller Kongresse und Messen
leer standen. 

Ende März entschied sich die Koordinationskonferenz, die sich aus den Büros der
beiden Räte zusammensetzt, die ausserordentliche Session vom 4. bis zum 7. Mai dort
abzuhalten, wo an diesem Datum in der Regel die Frühlingsmesse BEA stattfindet.
«Statt Tiershows, Riesenrad und Gewerbestände gibt es nun Parlamentsdebatten»,
fasste die NZZ zusammen. In der Zwischenzeit hatten auch jene Kommissionen ihre
Arbeit wieder aufgenommen, die seit dem Sessionsabbruch nicht mehr getagt hatten;
dies war auch im Hinblick auf die ordentliche Sommersession nötig, an welcher die im
Frühjahr aufgrund des Sessionsabbruchs nicht mehr behandelten Geschäfte möglichst
rasch abgeschlossen werden sollten. Während die hinsichtlich Anzahl Mitglieder
kleineren Ständeratskommissionen im grössten Sitzungszimmer im Bundeshaus tagten,
trafen sich die grösseren Nationalratskommissionen im Hotel Bellevue in Bern. Erlaubt
wurden auch Kommissionssitzungen per Videokonferenz, wenn sichergestellt wurde,
dass keine Dritten die Beratungen mitverfolgen konnten. Die Verwaltungsdelegation –
ein aus je drei Mitgliedern der beiden Büros bestehendes Gremium – hatte in der
Zwischenzeit die Frage der Entschädigung der Parlamentarier hinsichtlich der
Teilnahme an diesen Sitzungen geregelt.

In der 5'200 Quadratmeter grossen Expo-Halle, in welcher der Nationalrat tagen sollte,
gab es genug Raum, damit die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Für die
Ständerätinnen und Ständeräte war ein Raum im Dachgeschoss der BernExpo
vorgesehen. Die Kosten für die Einrichtung der Infrastruktur (CHF 375'000 für
Abstimmungsanlagen, Aufzeichnung der Debatte, Video-Conferencing etc.) – für
Kopfzerbrechen sorgte insbesondere die elektronische Abstimmungsanlage –, die Miete
(BernExpo: CHF 2.074 Mio.; Hotel Bellevue: CHF 43'200), die Gewährleistung der
Sicherheit und die Hygienemassnahmen (CHF 430'000 für Fedpol, Securitas und
Sanität) sowie für weitere Ausgaben (CHF 200'000 für Personalkosten, Verpflegung)
wurden mit CHF 3.125 Mio. veranschlagt. Diese Summe gab in den Medien zu reden. Der
Tages-Anzeiger kritisierte insbesondere die Miete für die vier Sitzungssäle, die für die
Kommissionssitzungen während der Sessionen in der BernExpo zusätzlich gemietet
werden sollten, da diese rund CHF 90'000 pro Tag kosten würden – wesentlich mehr als
die Bellevue-Säle, die aber für die Session nicht mehr benutzt werden sollten.

Für die Sitzungen in den Expohallen mussten die Geschäftsreglemente für National-
und Ständerat angepasst werden. Entschieden wurde zudem, dass möglichst auf Papier
verzichtet werden und das Tragen von Masken erlaubt werden sollte. Nicht weiter
verfolgt wurde laut einer Medienmitteilung der Verwaltungsdelegation hingegen die
Idee einer separaten Infrastruktur für vulnerable Personen. Keinen Zutritt sollten
Besucherinnen und Besucher, persönliche Mitarbeitende und Lobbyistinnen und
Lobbyisten erhalten. Medienschaffende erhielten lediglich eingeschränkten Zugang,
wobei bei Interviews die Distanzregel eingehalten werden musste. Im Gegensatz zur
Frühjahrssession wurde diesmal Kritik von Lobbyverbänden laut.
In den Medien wurde vermutet, dass der Ratsbetrieb wohl vor allem leiser werden
würde – die Distanz von 2 Metern verunmögliche Gespräche zwischen Sitznachbarinnen
und -nachbarn sowie Gespräche von Gruppen – und angesichts der schlichten
Betonräume unter Neonlicht mit weniger Pathos auskommen müsse als im prunkvollen
Bundeshaus. 

In der Tat wurden die mit einer von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga
vorgetragenen Erklärung des Bundesrates zur Corona-Pandemie eröffneten Beratungen
von einigen Medien als «gewöhnungsbedürftig» bezeichnet. Als «Mischung aus Kaserne
und Einkaufszentrum» beschrieb Corina Gredig (glp, ZH) die Räumlichkeiten. Christian
Levrat (sp, FR) sprach angesichts des fehlenden Tageslichts gar von «DDR-Stimmung».
Um den Überblick zu behalten, griff Sandra Sollberger (svp, BL) gar zum Feldstecher.
Masken wurden hingegen kaum benutzt – auch von Magdalena Martullo-Blocher (svp,
GR) nur sporadisch, nachdem die SVP-Politikerin in der Frühjahrssession 2020 mit dem
Tragen einer Maske von sich reden gemacht hatte. Die drei Rednerpulte wurden nach
jedem Votum gereinigt. 
Zu schreiben gab in den Medien vor allem, dass sich einige Parlamentsmitglieder an
einem Abend im Restaurant im Messekomplex getroffen hätten. Dass dabei die Zwei-
Meter-Regel eingehalten worden sei, «darf mit Fug und Recht bezweifelt werden»,
berichtete der Blick. Die «illegale Party» (Tages-Anzeiger) zeige aber vor allem auch auf,
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wie schwierig es sei, Abstandsregeln im politischen Alltag einzuhalten, wenn etwa alle
Parlamentsmitglieder nach einer Sitzung aus dem Messegelände strömten,
beschwichtigten einige Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den Medien.

Bereits am 1. Mai hatte die Verwaltungsdelegation entschieden, dass auch die
ordentliche Sommersession in den Räumen der BernExpo durchgeführt werden solle.
Ein Vergleich der Kosten mit anderen möglichen Standorten hatte gezeigt, dass in Bern
vor allem die Aufwendungen für Sicherheit und Logistik weniger stark ins Gewicht
fielen: Die Kosten für die ordentliche Sommersession in der BernExpo wurden auf CHF
3.84 Mio veranschlagt. Zudem könne man in der ausserordentlichen Session im Mai
Abläufe testen, die dann in der Sommersession weitergeführt werden könnten. Für die
Herbstsession erhoffe man sich aber dann eine Rückkehr ins Bundeshaus. 5

Aussenpolitik

Aussenpolitik

Am 13. März 2020 führte der Bundesrat aufgrund der Corona-Pandemie mittels
Verordnung Schengen-Grenzkontrollen an allen Binnengrenzen ein. Für Reisende aus
Italien galt unmittelbar ein absolutes Einreiseverbot, das lageabhängig beurteilt wurde
und gegebenenfalls auf weitere Länder und Regionen ausgeweitet werden konnte. Die
Einreise in die Schweiz aus Italien war damit verboten, ausgenommen davon waren
Schweizer und Liechtensteiner Bürgerinnen und Bürger sowie Personen, die aus
beruflichen Gründen in die Schweiz reisen mussten oder sich in einer Situation
absoluter Notwendigkeit befanden. Weiterhin erlaubt waren der Transit- und
Warenverkehr. Bundesrätin Karin Keller-Sutter machte deutlich, dass künftig auch
andere Nachbarländer von derartigen Reisebeschränkungen betroffen sein könnten,
man in Italien aber «eine ganz andere Situation als beispielsweise in Frankreich» habe.
Diese Ankündigung machte der Bundesrat nur drei Tage später wahr, als er die Situation
in der Schweiz als «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz einstufte und
verschiedene weitreichende Massnahmen beschloss, unter anderem die Einführung von
strengeren Grenzkontrollen zu allen Nachbarländern und sämtlichen Nicht-Schengen-
Staaten. In der Zwischenzeit wurden auch Deutschland, Frankreich und Österreich als
Risikoländer eingestuft, weshalb sie neu den gleichen Einschränkungen unterlagen wie
Italien. Da die vier Nachbarstaaten zuvor bereits ähnlich strenge Grenz- und
Einreisekontrollen erlassen hätten, unterstütze man damit die Wirksamkeit der
ausländischen Regelungen, liess der Bundesrat in seiner Medienmitteilung verlauten.
Weil auch zahlreiche Länder ausserhalb Europas Ein- und Ausreisebeschränkungen
verfügt hatten, rief Bundesrätin Keller-Sutter alle Schweizer Reisenden im Ausland dazu
auf, in die Schweiz zurückzukehren. Am 18. März beschloss der Bundesrat, die
bestehenden Einreiseverbote auch auf Spanien und den gesamten Luftverkehr aus
Italien, Frankreich, Deutschland und Österreich auszuweiten. Zudem wurden Einreisen
aus Drittstaaten in Übereinstimmung mit der Praxis der EU grundsätzlich verboten und
die Ausstellung von nationalen sowie Schengenvisa unterbrochen. Wiederum eine
Woche später wurden die Einreisebeschränkungen schliesslich auf Flüge aus allen
Schengen-Staaten ausgedehnt. Einzig Personen aus Liechtenstein durften zu diesem
Zeitpunkt noch ungehindert einreisen. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.03.2020
AMANDO AMMANN

Im Zuge der weltweiten Corona-Pandemie schlossen zahlreiche Länder, darunter auch
die Schweiz, ihre Grenzen für Reisende. Häfen und Flughäfen stellten den Betrieb ein,
wodurch tausende Schweizer Touristen im Ausland strandeten. Mitte März verzeichnete
das EDA rund 7'700 Reisende, welche sich bei der Travel Admin App registriert hatten.
In Wirklichkeit befanden sich jedoch gemäss Schätzungen deutlich mehr
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland. Die Aargauer Zeitung nannte Schätzungen,
die von mehreren zehntausend Personen ausgingen, der Blick schrieb von bis zu
50'000 Schweizer Reisenden. Auch aufgrund der mangelhaften Übersicht forderte der
Bundesrat am 19. März daher alle Schweizer Reisenden dazu auf, sich auf besagter
Travel Admin App zu registrieren, um Informationen durch das EDA zu erhalten. Das
Krisenmanagement-Zentrum des EDA hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer
drastisch erhöhten Frequenz an Anfragen zu kämpfen. Bundesrat Cassis forderte
angesichts der sich zuspitzenden Lage alle Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
auf, umgehend in Eigenorganisation in die Schweiz zurückzukehren. Wie das EDA
verlauten liess, bestehe «laut Auslandschweizergesetz kein Anrecht auf eine
organisierte Ausreise aus einem Krisengebiet oder einer Krisensituation». Nur wenn
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nachweislich keine anderweitigen Möglichkeiten zur Ausreise vorhanden seien, würde
der Bund intervenieren. Zwar plante das EDA gemäss Medienmitteilung vom 21. März die
Rückkehr hunderter Schweizerinnen und Schweizer aus Kolumbien und Peru und
arbeitete dafür mit der Fluggesellschaft «Edelweiss» zusammen. Doch grundsätzlich
beschränkten sich die Behörden zu diesem Zeitpunkt noch auf die
Informationsvermittlung, die Erstreckung von Fristen für Flugverbindungen oder auf die
Unterstützung bei der Erteilung von Landeerlaubnissen. Bereits am 23. März war es
jedoch einem Grossteil der mittlerweile 17'000 registrierten Nutzerinnen und Nutzer
der Travel-Admin-Plattform aufgrund lokaler Restriktionen und der flächendeckenden
Streichung von Flugverbindungen kaum mehr möglich, selbstständig in die Schweiz zu
reisen. Daher sah sich das EDA gezwungen, eine laut eigener Aussage «bisher nie
dagewesene» Rückholaktion von Schweizer Reisenden einzuleiten. In Kooperation mit
Edelweiss und Swiss wurden in den nachfolgenden Wochen Dutzende Charterflüge, vor
allem nach Afrika, Asien und Lateinamerika organisiert. Die grösste Herausforderung
bestand laut EDA darin, dass Reisende von abgelegenen Orten in die Hauptstädte
gebracht werden mussten, bevor sie den Rückflug in die Schweiz antreten konnten.
Diplomatische Problemlösungen waren auch bei der Unterbringung des Flugpersonals
gefragt, welches sich vor den Rückflügen jeweils in Hotels ausruhen musste und dazu in
Länder einreiste, welche ihre Grenzen offiziell geschlossen hatten.

Ende April kam die Rückholaktion zu ihrem vorläufigen Ende, wobei das EDA eine sehr
positive Bilanz zog. So organisierte es zwischen dem 22. März und dem 29. April mittels
35 Flügen die Rückkehr von insgesamt 6'950 Personen. Davon waren 3'974 Schweizer
Staatsangehörige und 2'976 in der Schweiz wohnende Ausländerinnen und Ausländer.
Weitere 1'500 Schweizerinnen und Schweizer kehrten durch Repatriierungsflüge
anderer Staaten in die Schweiz zurück. Reisenden, welche nicht mehr zurückkehren
konnten sowie Auslandschweizerinnen und -schweizern wurde weiterhin Unterstützung
und konsularischer Schutz angeboten. Auch die lange unbeantwortet gebliebene Frage
hinsichtlich des Kostenverteilungsschlüssels wurde abschliessend geklärt. Die
Gesamtkosten der Rückholaktion beliefen sich auf CHF 10 Mio., welche vom Bund
vorfinanziert worden waren. Die Beteiligung der Reisenden entspräche laut EDA
marktüblichen Preisen, wobei die Passagiere einen Pauschalbetrag bezahlten, der mit
der Länge der Flugstrecke variierte. Diese Kostenteilung erlaube es, 80 Prozent der
Kosten zu decken, womit sich der Bund zu 20 Prozent an den Flugkosten beteilige, so
das EDA. Auf Nachfrage von SRF gestand Hans-Peter Lenz, der oberste Krisenmanager
des Aussendepartements, dass man nur die reinen Flugkosten berücksichtigt und
«keine Vollkostenrechnung» gemacht habe. Der Transport der Passagiere zum
Flughafen und die Personalkosten der Fluggesellschaften wurden demnach ebenfalls
vom Bund übernommen. 7

Zwischenstaatliche Beziehungen

Nachdem die Schweiz ihre Grenzen am 15. Juni wieder vollständig geöffnet  hatte,
begab sich Bundesrat Ignazio Cassis in den darauffolgenden Tagen auf eine
«Grenztour», um den Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern der Nachbarländer
zu suchen. Am Tag nach der Grenzöffnung traf er sich mit dem italienischen Minister
für auswärtige Angelegenheiten Luigi di Maio im Tessin. Die Gespräche drehten sich
hauptsächlich um die Bedeutung der Grenzregionen zwischen der Schweiz und Italien
und um die intensive Kooperation zwischen den jeweiligen Behörden während der
Covid-19-Pandemie. Darüber hinaus besprachen die beiden Minister weitere bilaterale
Themen, wie zum Beispiel ein zukünftiges Memorandum für eine engere ministeriale
Zusammenarbeit, eine neue Version des Grenzgängerabkommens von 1974 und die
fiskalisch problematische Situation in Campione d'Italia. Im Rahmen der
anschliessenden Pressekonferenz meinte di Maio, dass er sich für die Schweizer
Krisenhilfe (Lieferung von Hygieneartikeln) erkenntlich zeigen möchte, indem er «mehr
Bewegung in die Verhandlungen rund um das Rahmenabkommen zwischen der Schweiz
und der EU» bringen wolle. 
Tags darauf reiste Ignazio Cassis nach Kreuzlingen, wo er sich mit dem österreichischen
Aussenminister Alexander Schallenberg, der liechtensteinischen Aussenministerin
Katrin Eggenberger sowie Vertretern aus Baden-Württemberg, Vorarlberg, Thurgau und
der Internationalen Bodensee-Konferenz traf. Auch in diesen Arbeitsgesprächen ging es
mehrheitlich um die Wiedereröffnung der Grenzen und um die Zusammenarbeit
während der Krise, beispielsweise zur Rückholung von Reisenden. 
Ende Juni tauschte sich Bundesrat Cassis schliesslich in Genf auch noch mit dem
französischen Staatssekretär Jean-Baptiste Lemoyne aus. Erneut wurde festgehalten,
dass die zwischenstaatliche Kooperation die Repatriierungsaktionen für beide Staaten
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vereinfacht habe. Speziell hervorgehoben wurde zudem, dass vor allem Beschäftigte im
Gesundheitsbereich die Grenze auch während der Krise passieren und der
Warenverkehr aufrecht erhalten werden konnte. Cassis betonte in der nachfolgenden
Pressekonferenz, dass der Umgang mit der «neuen Normalität» durch Zusammenarbeit
auf europäischer Ebene und vor allem zwischen Nachbarländern bewerkstelligt werden
müsse. 8

Landesverteidigung

Militärorganisation

En raison de la deuxième vague du Covid-19, le Chef de l'armée ordonne la suspension
des grands exercices de troupes jusqu'à fin 2020 pour préparer à un nouvel
engagement en faveur des autorités civiles. S'agissant des cours de répétition, sont
maintenus seulement ceux qui pourraient être utiles pour faire face à la crise. Dès fin
octobre, le recrutement sera suspendu pour au moins trois semaines. 9

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.10.2020
DIANE PORCELLANA

Lors du premier trimestre 2021, seuls les cours de répétition des formations pouvant
contribuer à la lutte contre le coronavirus seront maintenus. Près de 5'000 des 12'000
nouvelles recrues débuteront leur école de recrues sous la forme d'un enseignement à
distance. Alors que les recrues des écoles sanitaires et d'hôpital feront leur entrée
physiquement en caserne le 18 janvier, les autres devront patienter jusqu'au 8 février.
En attendant, ils devront acquérir les connaissances théoriques de base sur l’armée et
la vie militaire depuis leur domicile, tout en poursuivant un programme d'entraînement
sportif. Les résultats des six heures d'autoformation et d'apprentissage quotidiennes,
ainsi que les quatre heures d'entraînement sportif hebdomadaires seront vérifiés lors
de l'entrée en service. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 08.01.2021
DIANE PORCELLANA

Le programme d'apprentissage à domicile à la disposition des recrues sur le Learning
Management System (LMS) a connu quelques problèmes dès son lancement, en raison
de l'utilisation accrue du réseau de la Confédération induite par le retour au télétravail
des fonctionnaires. Quelques jours plus tard, une faille de sécurité – permettant l'accès
aux données d'autres personnes – dans le LMS a été relevée et rapidement corrigée. Un
second incident a été signalé quelques semaines après. Il était possible de consulter les
adresses mail ou numéros personnels d'autres personnes ayant accès au système.
Relayés par les médias, le DDPS a tenu à préciser la nature et le caractère indépendant
de ces incidents. 11

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.03.2021
DIANE PORCELLANA

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Eisenbahn

Anfang September 2021 sicherte der Bundesrat den SBB finanzielle Unterstützung im
Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie zu. Er wies dazu das EFD an, die Limite der
SBB für Darlehen von CHF 750 Mio. auf CHF 950 Mio. zu erhöhen. Dadurch könne der
Finanzierungsbedarf bis Ende 2021 abgedeckt werden. Für die darauf folgenden Jahre
will der Bundesrat bis Ende 2021 eine Analyse mit «Varianten zur nachhaltigen
finanziellen Stabilisierung des Unternehmens» erstellen. 12

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 01.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat beschloss Ende 2021 Massnahmen zur finanziellen Stabilisierung der
SBB, um die Verschuldung, in die die SBB aufgrund des Vorgehens zur Bekämpfung der
Covid-19-Pandemie geraten waren, zu mindern und ihre Rentabilität zu stärken. Das
Massnahmenpaket beinhaltete Kostensenkungen seitens der SBB (jährlich zusätzlich
CHF 80 Mio. ab 2024), eine Reduktion der Trassenpreise (d.h. der Preise für die
Benutzung des Schienennetzes) im Fernverkehr sowie eine Überprüfung des geplanten
Ausbaus der Infrastruktur. 13
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Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

In der Herbstsession 2020 schrieben die beiden Räte die Motion «Ertragsausfälle im
öffentlichen Verkehr. Der Bund steht in der Pflicht» ab, da das Anliegen im Rahmen
des dringlichen Bundesgesetzes über die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in
der Covid-19-Krise erfüllt worden war. 14

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Luftfahrt

Im Juni 2021 bestätigte der Bundesrat in einer Medienmitteilung seinen knapp ein Jahr
zuvor gefällten Entscheid, die Flugsicherungsgesellschaft Skyguide aufgrund der
wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Krise auch im Jahr 2021 zu unterstützen.

Im Vorjahr hatte er mit einer Nachmeldung zum Voranschlag 2021 beantragt, Skyguide
2021 mit CHF 250 Mio. unter die Arme zu greifen, allerdings müsse noch geprüft
werden, ob der gesamte Betrag benötigt werde und ob nicht ein Teil davon als Darlehen
zur Verfügung gestellt werden sollte. Nun kam er zum Schluss, die gesamte Summe als
Darlehen zu sprechen. Der Bundesrat kündigte zudem an, im Rahmen des Voranschlags
2022 weitere Mittel in der Höhe von CHF 100 Mio. zu beantragen; auch bei diesen
Mitteln solle der konkrete Bedarf jedoch noch einmal geprüft werden. Des Weiteren
verwies der Bundesrat darauf, dass Skyguide weiterhin in der Pflicht stehe,
Sparmassnahmen vorzulegen sowie einen Plan zu erarbeiten, wie das Rentenalter der
Fluglotsinnen und Fluglotsen von heute 56 auf mindestens 60 Jahre erhöht werden
könne. 15

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitnehmerschutz

Jusqu'à présent recommandé, le Conseil fédéral a décrété le télétravail obligatoire à
partir du 20 janvier 2021. Il était toutefois possible d'y déroger en raison d'une nuance
inscrite dans l'ordonnance «partout où c'est possible sans efforts disproportionnés».
Contrairement à la première vague, les personnes vulnérables disposaient d'un droit à
télétravailler si les conditions de travail ne leur offraient pas une protection suffisante.
En cas d'impossibilité de le faire, elles pouvaient avoir droit à un congé. D'après une
étude réalisée par Comparis, seule la moitié de la population active a exercé en
télétravail «plus d'une demi-journée par semaine, soit à peine neuf points de
pourcentage de plus qu'avant la pandémie». Le même constat a été observé au regard
de la mobilité professionnelle. D'abord prévu jusqu'au 28 février 2021, la mesure a été
levée fin juin. Entre-temps, le retour en présentiel était autorisé au sein des
entreprises qui dépistaient hebdomadairement leur personnel. 16

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.01.2020
DIANE PORCELLANA

Mi-mars 2020, le Conseil fédéral a recommandé à la population active de travailler à la
maison en raison de la crise du Covid-19. En cas de présence des employé.e.s sur le
lieu de travail, les employeurs.euses devaient garantir le respect des recommandations
de l'OFSP en matière d'hygiène et d'éloignement social. Les personnes vulnérables –
dans l'incapacité d'exercer leur cahiers des charges ou dans l'impossibilité d'exécuter
des tâches de substitution équivalentes en télétravail – pouvaient refuser de travailler
en cas de mesures de protection inappropriées ou par crainte d'être infectées sur le
lieu de travail. Leur salaire était garanti. Mi-juin, la recommandation de travailler à
domicile, ainsi que les consignes de protection des personnes vulnérables, ont été
levées. Toutefois, les entreprises – conformément à la loi sur le travail (LTr) – devaient
maintenir les mesures nécessaires pour protéger la santé de leurs employé.e.s. 
Du côté de la presse, la protection du personnel exposé – à l'instar des caissières et des
caissiers, les avantages et désavantages du télétravail, le dédommagement des
employé.e.s pour le télétravail, la gestion des enfants en télétravail, la pérennité du
travail à la maison à la fin de la crise, ont fait l'objet de multiples articles. Si de
nombreuses questions ont été soulevées – notamment sur les effets et les
conséquences à long terme – plusieurs restent encore sans réponse. Un sondage
effectué par l'institut gfs.bern – pour le compte du syndicat de la communication
Syndicom – indique qu'environ 80% des 1'126 personnes interrogées se disent prêtes à
poursuivre le télétravail après la crise. 89% d'entre elles estiment que le télétravail a eu
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un effet bénéfique pour l'environnement. La majorité ont déclaré ne pas avoir eu de
difficulté à concilier le télétravail et l'occupation des enfant. Plus de la majorité ont
annoncé avoir souffert du manque de contacts avec les collègues et d'isolement. Une
participation des employeurs.euses aux frais occasionnés par le télétravail est
souhaitée pour environ 61% des personnes consultées. 17

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Eine Expertenkommission des Bundes schlug vor, die Sicherheit der Patienten mit
einem nationalen Programm zu verbessern. Aus Rücksicht auf den Föderalismus im
Gesundheitswesen soll aber nicht eine zentrale Sicherheitsbehörde eingesetzt werden,
sondern analog zum Büro für Flugunfälle ein nationales Zentrum für
Patientensicherheit, das Meldungen über medizinische Zwischenfälle registriert und
analysiert. Die FMH beschloss ihrerseits, für ihre Mitglieder eine Datenbank
einzurichten, in welche Ärzte und Ärztinnen (auf Wunsch auch anonym)
Fehlermeldungen eingeben können; die gesammelten Daten sollen in einem späteren
Zeitpunkt auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Im gleichen Bestreben
gründete die Schweizerische Gesellschaft für Anästhesiologie und Reanimation eine
Stiftung für Patientensicherheit 18

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.04.2001
MARIANNE BENTELI

Ärzte und Pflegepersonal

Das EDI setzte eine Arbeitsgruppe ein, welche die (eurokompatiblen) Möglichkeiten
einer gesetzlichen Verankerung der Weiterbildung von Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten
und Apothekern auf Bundesebene prüfen soll. Untersucht wird auch die Schaffung
einer gesetzlichen Regelung der Ausbildung von Chiropraktoren, nichtärztlichen
Psychotherapeuten sowie anderer universitärer Berufe des Gesundheitswesens. 19

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.07.1993
MARIANNE BENTELI

Auf Druck des Preisüberwachers verzichtet die Schweizerische Zahnärztegesellschaft
inskünftig darauf, ihren Mitgliedern Mindestpreisvorschriften zu machen. Mit der
Auflösung des Preiskartells eröffnen sich den Zahnärztinnen und Zahnärzten gegen
unten unbeschränkte Honorarspielräume. Nach Einschätzung des Preisüberwachers
wird sich der neue Modus preis- und kostendämpfend auswirken. 20

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.09.1994
MARIANNE BENTELI

Mitte Mai genehmigte der Bundesrat ein gesamtschweizerisch geltendes
Tarifvertragswerk zwischen dem Konkordat der Schweizerischen Krankenversicherer
und der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft. Die Verträge regeln die Tarife für die
von der obligatorischen Grundversicherung vergüteten zahnärztlichen und
zahntechnischen Leistungen. Das KVG hat die Übernahme bestimmter zahnärztlicher
Behandlungen durch die Grundversicherung eingeführt. Zusätzlich zur subsidiären
Kostenübernahme bei durch Unfall verursachten Schäden des Kausystems sind
Behandlungen Pflichtleistung, die bedingt sind durch bestimmte schwere, nicht
vermeidbare Erkrankungen des Kausystems, durch andere schwere Erkrankungen oder
ihre Folgen sowie zahnärztliche Massnahmen, die als Vorbereitung für die Behandlung
von bestimmten schweren Allgemeinerkrankungen nötig sind. Für diese zusätzlichen
Leistungen wurden die in der IV, der Unfall- sowie der Militärversicherung seit 1994
angewandten Tarife übernommen. 21

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.05.1997
MARIANNE BENTELI

Gemäss neuem KVG hätte die Gesamtrevision des Arzttarifs (GRAT), welche eine
gesamtschweizerisch einheitliche Tarifstruktur (TarMed) bezweckt und die
Kerntätigkeit der Ärzte (Diagnose, Therapieberatung etc.) gegenüber den technischen
Leistungen aufwerten will, bereits 1998 in Kraft treten sollen. Von der neuen
Berechnungsgrundlage versprechen sich alle Beteiligten eine bessere
Kostentransparenz und eine vertiefte Kontrolle der ärztlichen Leistungen. Da eine
kostenneutrale Reform angestrebt wurde, verliefen die Verhandlungen zwischen der
Ärzteschaft, den Spitälern und den Krankenversicherern besonders zäh. Im Januar lag
ein erstes Resultat vor, welches Bundespräsidentin Dreifuss unterbreitet wurde. 22
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Aber auch das EDI zeigte sich keineswegs erfreut über den ersten Vorschlag, vor allem
nachdem der Preisüberwacher vorgerechnet hatte, dass die Lösung keinesfalls
kostenneutral sei, sondern zu einem Schub bei den Arzthonoraren von mindestens 30%
führen würde. Angesichts der hoffnungslos eingefrorenen Positionen – ein neues
Konzept des BSV zur Kostenneutralität war von der FMH als „verkapptes Globalbudget“
in Bausch und Bogen verworfen worden – drohte Bundespräsidentin Dreifuss damit,
den neuen Arzttarif allenfalls über den Kopf der Verhandlungspartner hinweg zu
verordnen. 23

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 24.04.1999
MARIANNE BENTELI

Im Februar genehmigte die Schweizer Ärztekammer den neuen Arzttarif (TarMed).
Anlässlich der Jahrestagung der Sanitätsdirektorenkonferenz (SDK) Ende Mai wurde ein
Vorvertrag unterzeichnet. Damit einigten sich – nach jahrelangen, zähen
Verhandlungen – die Verbindung der Schweizer Ärzte und Ärztinnen (FMH), das
Konkordat der Krankenkassen (KSK), die Organisation der Schweizer Spitäler (H+) und
die privaten Versicherer auf ein gesamtschweizerisch einheitliches Tarifmodell.
Obgleich dies nach einem Durchbruch in der sehr strittigen Ausmarchung aussah,
wurde der Vertrag nicht dem EDI zugestellt. Hintergrund der Verzögerung war der nach
wie vor innerhalb der FMH schwelende Konflikt zwischen Spezialärzten, die eine tarifäre
Rückstufung ihrer vor allem technischer Leistungen nicht zu akzeptieren bereit sind,
während die Allgemeinpraktiker darauf drängen, ihre umfassend beratende Tätigkeit
besser honoriert zu sehen. (Die Chirurgen drohten sogar mit Operationsstopp)
Bundesrätin Dreifuss drohte erneut, die Tarifstruktur durch das BSV festlegen zu lassen,
falls sich die Partner nicht innert nützlicher Frist einigen sollten. Zum letztmöglichen
Zeitpunkt wurde der neue Arzt- und Spitaltarif Ende Juni dem Bundesrat schliesslich
doch noch eingereicht. Im September genehmigte der Bundesrat den neuen TarMed,
doch erwies sich die Umsetzung weiterhin als harzig, weil eine Splittergruppe der FMH,
in der sich 1998 die invasiv und operativ tätigen Spezialärzte zusammengeschlossen
hatten, immer wieder Nachbesserungen verlangte. 24

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 27.05.2000
MARIANNE BENTELI

Bundesrätin Dreifuss machte sehr rasch Gebrauch von der neuen Kompetenz, die
Zulassung von Leistungserbringern im ambulanten Bereich beschränken zu können.
Bereits im Juli kündigte sie an, sie wolle mit einer Verordnungsänderung den Kantonen
baldmöglichst die Möglichkeit zu einer dreijährigen Zulassungsbeschränkung für Ärzte
und andere Leistungserbringer im ambulanten Bereich (Apotheker und
Physiotherapeuten) geben; bei genügender Versorgungsdichte könnte sogar ein
Zulassungsstopp verfügt werden. Die zügige Umsetzung erfolgte in erster Linie aus
Angst vor einer Ärzteschwemme aus dem EU-Raum. Die Schweiz kann nach
Inkrafttreten der bilateralen Verträge einreisenden Medizinalpersonen aus der EU zwar
die Eröffnung einer eigenen Praxis während zwei Jahren verbieten und während fünf
weiteren Jahren eine Inländerbevorzugung geltend machen; dieser
Abwehrmechanismus gilt aber nicht für die mehr als 2000 bereits heute in Schweizer
Spitälern beschäftigten Ärzte und Ärztinnen aus EU-Staaten. In der Vernehmlassung
stiess die „Bedürfnisklausel“ jedoch auf breite Ablehnung. Insbesondere die Kantone
wehrten sich dagegen, selber aktiv zu werden und verlangten eine Bundeskompetenz. 25

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.11.2000
MARIANNE BENTELI

Nach langen Vorarbeiten schienen sich die Tarifpartner (Konkordat der
Krankenversicherer, FMH, Spitäler und Sozialversicherungen) auf ein einheitliches
Tarifssystem (TarMed 01) zur Abgeltung der ärztlichen Leistungen einigen zu können,
obgleich innerhalb der FMH nach wie vor starke Querelen in Gang waren. Insbesondere
die Untervereinigung der invasis und operativ tätigen Ärzteschaft (FMS) befürchtete
massive Einkommenseinbussen, da die Tarifrevision einerseits die diagnostische und
beratende Funktion der Ärzte aufwerten, andererseits kostenneutral ausgestaltet sein
soll. Die FMH zögerte deshalb ihre definitive Zustimmung zu den Detailbestimmungen
immer wieder hinaus. Im Mai stimmte sie dem TarMed für den Bereich der
obligatorischen Unfall-, Militär- und Invalidenversicherung zwar zu, verlangte aber für
den Krankheitsbereich, der rund 95% aller Ausgaben betrifft, Zusatzverhandlungen. Am
30. August, dem allerletzten vom EDI fixierten Termin, unterschrieb die FMH das
Vertragswerk. Das EDI bekundete wenig Begeisterung, da seiner Meinung nach die Frage
der Kostenneutralität nur ungenügend transparent gemacht worden sei. Im Dezember
stimmte auch die Ärztekammer grundsätzlich zu, beschloss aber, in den ersten Monaten
von 2002 eine Urabstimmung unter den knapp 30'000 FMH-Mitgliedern
durchzuführen. Die FMS drohte mit Austritt aus der Verbindung.

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.08.2001
MARIANNE BENTELI
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In Beantwortung einer Einfachen Anfrage Berberat (sp, NE) (01.1035) bekräftigte der
Bundesrat erneut seine Entschlossenheit, im Fall eines Scheiterns von TarMed von
Amtes wegen eine Tarifstruktur zu verordnen. 26

In der Frage der Offenlegung der Zahnarzttarife bahnte sich eine Kontroverse zwischen
dem Preisüberwacher, Nationalrat Marti (sp, GL), und dem eidgenössischen
Datenschutzbeauftragten an. Im Vorjahr hatte Marti diese Offenlegung verlangt, bei der
Schweizerischen Zahnärztegesellschaft (SSO) aber auf Granit gebissen. Auf seinen
Hinweis führten die Sendung „Kassensturz“ des Schweizer Fernsehens sowie zwei
Konsumentinnenorganisationen in der Romandie und im Tessin entsprechende
Umfrage in den Praxen durch. Da diesen nicht angegeben wurde, zu welchem Zweck die
Erhebung erfolgte, widersetzte sich der Datenschutzbeauftragte deren Publikation
solange die entsprechende Preisbekanntgabeverordnung des EVD nicht geändert ist.
Bundespräsident Couchepin als Vorsteher des EVD beauftragte das Seco mit der
Ausarbeitung eines entsprechenden Vorschlags. 27

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.03.2002
MARIANNE BENTELI

Die FMH, welche die Aufhebung des Kontrahierungszwangs bisher aufs schärfste
bekämpft hatte, signalisierte im Lauf des Sommers ein gewisses Entgegenkommen, in
erster Linie, um den Zulassungsstopp nicht zu einer dauerhaften Einrichtung werden zu
lassen, die den Jungärzten auf Jahre hinaus die berufliche Zukunft verbauen würde. Der
Präsident der FMH regte eine Art „Drei-Kreise-Modell“ für die Zulassung zur
Grundversicherung an: Mit einem ersten Kreis von Ärzten müssten die Kassen zwingend
zusammenarbeiten; aus einem zweiten Kreis könnten sie wählen, und der dritte Kreis,
jene „rücksichtslosen Gestalten, die nichts taugen und betrügerische Rechnungen
stellen“ würde ganz ausgeschlossen. Dass überhöhte Abrechnungen nicht nur die Tat
einzelner schwarzer Schafe sind, zeigte sich an einer von der Sendung „Kassensturz“
des Schweizer Fernsehens aufgedeckten virtuellen Laborgemeinschaft in St. Gallen.
Rund 550 Ärzte und Ärztinnen hatten sich in dieser Laborgemeinschaft
zusammengeschlossen, um eine eigene Labortätigkeit vorzutäuschen, für welche
höhere Tarife gelten. In Wirklichkeit wurden die Analysen aber in bis zu dreimal
billigeren Grosslabors durchgeführt. Die Differenz blieb in der Tasche der
betrügerischen Ärzte. Das BSV, welches in früheren Jahren Kenntnis von ähnlichen
Praktiken in der Romandie erhalten hatte, prüft nun, ob Betrug mit Laborrechnungen
nicht zum Offizialdelikt erklärt werden könnte, analog zu den Betrügereien mit
Medikamenten, bei denen gewisse Ärzte die Rabatte der Pharmafirmen nicht
weitergeben. 28

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 22.06.2002
MARIANNE BENTELI

Bei einer Stimmbeteiligung von 54% genehmigten die über 29'000 Mitglieder der
Verbindung der Schweizer Ärzte und Ärztinnen FMH in einer Urabstimmung mit
deutlicher Mehrheit die gesamtschweizerischen Tarifstruktur TarMed. Unter Einbezug
der Stellungnahme des Preisüberwachers genehmigte der Bundesrat den TarMed
Anfangs Oktober. Für die Bereiche Unfallversicherung, Militärversicherung und
Invalidenversicherung tritt die neue Tarifstruktur am 1. Mai 2003 in Kraft, für den
Bereich Krankenversicherung (Arztpraxen und Spitäler) Anfang 2004. Der Ständerat
nahm ein Postulat seiner GPK (Po. 02.3177) an, das den Bundesrat beauftragt, TarMed
baldmöglichst auf seine Wirkungen zu überprüfen und dem Parlament darüber Bericht
zu erstatten. (Zur Einschätzung der Rolle des Bundesrates in den TarMed-
Verhandlungen durch die GPK des Ständerates siehe hier) 29

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.10.2002
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat unterstützte die Forderung von Preisüberwachung und
Konsumentinnenorganisationen, wonach die Zahnarzttarife offen gelegt werden
müssen. Seiner Auffassung nach haben Patientinnen und Patienten ein berechtigtes
Interesse daran, über die Preise für eine zahnärztliche Dienstleistung vor der
Behandlung informiert zu werden. Er erliess deshalb im Oktober eine entsprechende
Änderung der Preisbekanntgabeverordnung. 30

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.10.2003
MARIANNE BENTELI
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Konsumentenschutzkreise und Preisüberwachung hatten schon seit längerem die
Offenlegung der Tarife in den Zahnarztpraxen verlangt. Auf den 1. Juni setzte der
Bundesrat die entsprechend abgeänderte Preisbekanntgabeverordnung in Kraft. 31

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 22.01.2004
MARIANNE BENTELI

Auf den 1. Januar trat der TarMed, der erste gesamtschweizerisch einheitliche Arzttarif
auch für den KVG-Bereich in Kraft. Eine Bilanz nach den ersten Monaten zeigte, dass
sich die Einführung des TarMed im ambulanten krankenversicherungsrechtlichen
Bereich problemloser abspielte als ursprünglich befürchtet. Bei den medizinischen
Leistungen, die von eidgenössischen Sozialversicherungen erbracht werden (Unfall-,
Militär- und Invalidenversicherung) wurde der so genannte Taxpunktwert auf den 1.
November von 1 Franken auf 92 Rappen gesenkt. 32

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 07.11.2004
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat verlängerte den auslaufenden Zulassungsstopp für Ärzte, die über die
obligatorische Krankenpflegeversicherung abrechnen können, um weitere drei Jahre
bis spätestens Juli 2008. Bis dahin soll nach den Plänen des Bundesrates der
Kontrahierungszwang zwischen Leistungserbringern und Krankenversicherern
aufgehoben werden. 33

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.05.2005
MARIANNE BENTELI

Le Conseil fédéral a soumis à consultation une révision de la loi sur les professions
médicales visant à introduire les médecines complémentaires, à mieux ancrer la
médecine de premier recours et à approfondir les connaissances sur les technologies
de l’information et de la communication dans les formations universitaires et
postgrades des médecins ainsi qu’à reprendre la jurisprudence sur la reconnaissance
des diplômes avec l’UE. Le DFI a mis en consultation un projet de révision partielle de
cette loi afin d’actualiser différentes dispositions relatives aux objectifs de formation
universitaire et postgrade et à la définition de l’exercice des professions médicales
universitaires au vu des changements internationaux et nationaux. 34

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.07.2011
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im Juni 2014 gab der Bundesrat bekannt, dass der Ärztetarif TARMED angepasst werde.
Erstmals nimmt die Regierung diesen Schritt in eigener, subsidiärer Kompetenz wahr,
da sich die Tarifpartner untereinander nicht auf einen neuen Tarif einigen konnten. Das
grundsätzliche Bestreben liegt darin, die intellektuellen Leistungen der Ärzte gegenüber
den technischen Leistungen stärker zu gewichten. Ein Grund, der zu einer Verzerrung
der Tarife führte, ist der technische Fortschritt, wobei technisch-apparative Leistungen
heute mit wesentlich weniger Aufwand erbracht werden können, jedoch dahingehend
keine tariflichen Anpassungen vorgenommen wurden. Deswegen wurde die
Tarifstruktur in ihrer Gesamtheit als nicht mehr sachgerecht empfunden. Die
Tarifanpassung wird als Folge des kurz zuvor in der Volksabstimmung angenommenen
Verfassungsartikels über die medizinische Grundversorgung nötig und ist Teil des
Masterplans "Hausarztmedizin und medizinische Grundversorgung", der als eine der
Massnahmen im Rahmen der Gesamtstrategie "Gesundheit 2020" umgesetzt werden
soll. Für die Prämienzahlenden fallen dadurch keine höheren Kosten an. Die Anpassung
von TARMED hat zur Folge, dass bestimmte Tarifpositionen um CHF 200 Mio. gesenkt
werden und im Gegenzug eine Tariferhöhung für die Grundkonsultation eingeführt
wird. Faktisch bedeutet das eine Verlagerung von den Spezialisten in den Spitälern hin
zu den Grundversorgern, namentlich den Haus- und Kinderärzten. Deren Vergütung für
die Grundkonsultation nimmt mit dieser Massnahme um rund CHF 9 pro Konsultation
zu. Zur Umsetzung hat der Bundesrat die Verordnung über die Anpassung von
Tarifstrukturen in der Krankenversicherung verabschiedet, die auf 1. Oktober 2014 hätte
Kraft gesetzt werden sollen. 
Die von der Umlagerung benachteiligten Leistungserbringer wollten diesen Schritt
jedoch nicht akzeptieren. Der Spitalverband H+ hat zusammen mit weiteren Verbänden
beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben. Die Beschwerdeführerschaft
erachtete die Verordnung als nicht vereinbar mit dem Krankenversicherungsgesetz, weil
die undifferenzierten linearen Kürzungen bei den technischen Leistungen nicht
sachgerecht seien. Darüber hinaus verstehen sich die Spitäler auch als
Leistungserbringer in der medizinischen Grundversorgung, womit sie bei einer
Streichung der Gelder gegenüber der Hausärzteschaft diskriminiert würden. Ebenfalls
nicht einverstanden zeigte sich H+ mit dem Eingriff des Bundesrates in die Neuordnung
der Tarifstruktur: Die Regierung berufe sich zu Unrecht auf ihre subsidiäre Kompetenz.
Letztlich wurde gefordert, dass die Verfügung, beziehungsweise die Verordnung

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 20.06.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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aufgehoben werde, was mit der Wiederherstellung der Tarifautonomie einherginge.
Ende Oktober gab das Bundesverwaltungsgericht bekannt, nicht auf die Beschwerde
einzutreten, und gab formale Gründe für den Nichteintretensentscheid an. Die
angefochtene Anpassungsverordnung sei eben tatsächlich eine Verordnung des
Bundesrates und nicht eine Verfügung, wie von den Beschwerdeführern
fälschlicherweise interpretiert. Dieser Entscheid hatte auch zur Folge, dass die
Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hatte und die Anpassung demnach in der Tat
auf den 1. Oktober in Kraft gesetzt wurde. 35

Der Bundesrat hat im Rahmen der 2011 lancierten Fachkräfteinitiative zwei
Förderprogramme im Gesundheitswesen beschlossen. Damit soll dem besonders im
Gesundheitswesen akzentuierten Fachkräftemangel entgegengetreten werden. Im
Nachgang an die Masseneinwanderungsinitiative und den daraus resultierten
Implikationen für den Schweizer Arbeitsmarkt soll besonders auch im
Gesundheitsbereich die Abhängigkeit von ausländischem Personal gesenkt werden.
Hinzu kommt die zunehmende Zahl an pflegebedürftigen Menschen, was wiederum den
Bedarf an gut ausgebildetem Personal steigert. 
Einerseits sollen pflegende Angehörige besser unterstützt werden. Mit ihrem
Engagement im privaten Bereich leisten sie einen Beitrag an die Entlastung des
Gesundheitswesens, sowohl personell, als ein Stück weit auch finanziell. Das
Förderprogramm „Unterstützungs- und Entlastungsangebote für pflegende Angehörige
2017-2021“ soll dazu beitragen, dass diese Personen ihre Erwerbstätigkeit fortführen
können, auch wenn sie durch ihre Pflegetätigkeit eine Mehrbelastung eingehen.
Pflegekurse, mobile therapeutische Angebote oder Unterstützungsangebote in
Notfällen sind Beispiele dafür, in welcher Form das Förderprogramm genutzt werden
kann. Hierfür wird ein Volumen von CHF 4 Mio. eingesetzt. Damit nimmt der Bundesrat
auch Forderungen aus früheren parlamentarischen Vorstössen auf.
Daneben möchte der Bundesrat die Interprofessionalität fördern und damit die
Effizienz in der Gesundheitsversorgung unterstützen. Die verschiedenen Fachleute im
Gesundheitswesen sollen in interprofessionellen Teams arbeiten, wovon man sich
kürzere Spitalaufenthalte verspricht und wodurch die Zahl an Konsultationen verringert
werden soll. Dieses Förderprogramm "Interprofessionalität im Gesundheitswesen 2017-
2021" zielt auf die Unterstützung von innovativen Projekten im Bereich Ausbildung und
Weiterbildung. Hierzu werden die Verbände der Leistungserbringer mit ins Boot geholt.
Der Bundesrat wollte dafür CHF 12 Mio. budgetieren. 36

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.03.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Medikamente

Die Absicht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS), aus Gründen der
Europakompatibilität einen Teil der homöopathischen Mittel der Rezeptpflicht zu
unterstellen, stiess bei den ausgebildeten Homöopathen und Naturärzten auf heftigen
Widerstand. Für sie käme die neue Regelung einer einschneidenden Behinderung ihrer
beruflichen Tätigkeit gleich, da wesentliche Elemente ihrer Medikamentenpalette
(Nosoden und Organpräparate) nur mehr von ausgebildeten Ärzten verschrieben
werden dürften. 14 Interessenverbände der Homöopathie und des naturnahen Heilens
sammelten deshalb gemeinsam über 250'000 Unterschriften für eine Petition, welche
sie im April bei der IKS einreichten. Diese kam den Bedenken der Homöopathen
entgegen und befreite die Nosoden und Organpräparate ab einer gewissen Verdünnung
wieder von der vorgesehenen Rezeptpflicht. 37

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 06.11.1997
MARIANNE BENTELI

Auch der Bundesrat beschloss Sofortmassnahmen zur Senkung der Kosten bei den
Medikamenten. Vorgesehen waren unter anderem eine Erweiterung des Länderkorbs
für Preisvergleiche und geringere Margen für Ärzte und Apotheker. Der Bundesrat will
damit ab 2010 im Bereich der Medikamente Einsparungen in der Grössenordnung von
mindestens 400 Mio Fr. erzielen. Die Ärzteorganisation FMH wertete die Senkung der
Margen bei der Medikamentenabgabe als Angriff auf die Ärzteschaft. Um Kosten
einzusparen, erwog der Bundesrat auch, den Ärzten die Abgabe von Medikamenten zu
verbieten. Auch darüber war die Ärzteschaft erbost. 38

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 22.10.2009
LINDA ROHRER
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Suchtmittel

Immer häufiger ertönt auch der Ruf nach ärztlich kontrolliertem Zugang zu Heroin.
Sowohl die Basler Regierung als auch die neue Zürcher Stadtexekutive befürworteten
die versuchsweise Abgabe, um damit die Verelendung der Konsumenten und die
Beschaffungskriminalität einzudämmen. Zur Abklärung des Spielraums, den das
geltende BetmG hier bietet, gab das BAG beim EJPD ein Gutachten in Auftrag. Dieses
kam zum Schluss, eine Heroinabgabe in grösserem Rahmen wäre nicht zulässig, doch
könnte sie in einem limitierten Versuch toleriert werden. 39

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.11.1990
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Ende April 2020 gab der Bundesrat bekannt, dass während der Corona-bedingten
ausserordentlichen Lage rückwirkend ab dem 21. März und bis zum 30. Juni 2020 keine
Verzugszinsen auf verspätete Zahlungen der AHV/IV/EO-Beiträge sowie der ALV-
Beiträge erhoben werden. Da diese Sozialversicherungen auf dem Umlageverfahren
beruhen, werden auch in der ausserordentlichen Lage monatliche Beitragsrechnungen
ausgestellt. Die aufgeschobenen Beiträge seien weiterhin geschuldet und würden ab
dem 1. Juli 2020 wieder eingefordert. Bereits zuvor hatten Unternehmen mit Corona-
bedingten Liquidationsproblemen die Möglichkeit, die Beiträge zinslos aufzuschieben.
Möglich blieb zudem weiterhin eine zinsfreie Ratenzahlung. 40

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.04.2020
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Im Januar 2021 genehmigte der Bundesrat den Tarifvertrag zur Vergütung der Covid-
19-Impfung durch die OKP. Der Vertrag war zuvor von den Tarifpartnern ausgearbeitet
worden und legte fest, dass die OKP eine Pauschale von CHF 14.50 und CHF 5 für die
Impfdosis vergütet. Für das Jahr 2021 würden der OKP damit Kosten von CHF 201 Mio.
anfallen. Da der effektive Preis des Impfstoffs vertraulich ist, übernimmt der Bund die
über diesen Beträgen liegenden Kosten. 41

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.01.2021
ANJA HEIDELBERGER

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Presse

Am 18. Dezember 2020 legte der Bundesrat im Rahmen der indirekten Presseförderung
die Ermässigungen für die Zustellung von abonnierten Zeitungen und Zeitschriften
durch die Post fest, wie das BAKOM in einer Medienmitteilung kommunizierte. Für das
Jahr 2021 werde die Ermässigung für die Lokal- und Regionalpresse neu CHF 29
Rappen pro Exemplar betragen, also zwei Rappen mehr als im Vorjahr. Insgesamt
erfüllten in dieser Kategorie 151 Titel die Voraussetzungen für eine Zustellermässigung.
Damit kamen neun Titel hinzu, hingegen nahm die Anzahl der geförderten Exemplare
um insgesamt 2.3 Mio. ab. Für die Ermässigungen für die Lokal- und Regionalpresse
stehen im Jahr 2021 insgesamt CHF 30 Mio. zur Verfügung. Für die Mitgliedschafts- und
Stiftungspresse betrug die Ermässigung wie auch in den Vorhjahren CHF 18 Rappen. 973
(-12) Titel erfüllten die dafür nötigen Voraussetzungen bei einer Versandmenge von 113.7
Mio. Exemplaren (-5.4 Mio.). Für diese Kategorie sind jährlich insgesamt CHF 20. Mio.
vorgesehen. In beiden Kategorien wurden 2020 die bereitgestellten Fördermittel nicht
gänzlich ausgeschöpft, weshalb diese dem Förderbeitrag von 2021 hinzugerechnet
wurden. Aufgrund der wegen Corona im Mai beschlossenen Übergangsmassnahmen
zugunsten der Printmedien wurden die aktuell geförderten Tages- und
Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse kostenlos zugestellt, die entstandenen
Differenzen wurden vom Bund beglichen. Am 11. November wurde eine Verlängerung
der Massnahmen bis Mitte 2021 beschlossen. Über weitere Verlängerungen soll in der
ersten Jahreshälfte 2021 diskutiert werden. 42

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.12.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

1) Erläuternder Bericht VPTS; Medienmitteilung BR vom 24.6.20
2) Medienmitteilung GPK vom 26.5.20; So-Bli, 24.5.20
3) EJPD-Notiz zu Auszahlung von Ruhegehältern; Gutachten Geiser; Gutachten Kieser; Medienmitteilung BR vom 28.10.20;
SoZ, 4.10.20; AZ, Blick, CdT, NZZ, TA, 29.10.20; Blick, 31.10.20; So-Bli, 1.11.20
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4) Bericht EFK vom 11.5.21; Blick, 4.3., 5.3.21; So-Bli, 21.3.21; NZZ, 1.10.21
5) AB NR, 2020, S. 375 ff.; Medienmitteilung Verwaltungsdelegation vom 1.5.20; Medienmitteilung Verwaltungsdelegation vom
23.4.20; AZ, 20.3.20; LT, 24.3.20; NZZ, SGT, TA, 25.3.20; AZ, NZZ, 26.3.20; AZ, LT, NZZ, 27.3.20; TA, 28.3.20; So-Bli, 29.3.20;
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